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Vertraulich ! 

 

K a b i n e t t s p r o t o k o l l  N r .  2 1 1  

vom 6. August 1920. 

 

Anwesend: 

Sämtliche Kabinettsmitglieder, ausgenommen die Staatssekretäre Dr. D e u t s c h, Dr. 

E l l e n b o g e n, Dr. R e i s c h  und Dr. R o l l e r; ferner die Unterstaatssekretäre 

G l ö c k e l  und M i k l a s. 

 

Zugezogen: 

Vom Staatsamt für Finanzen: Sektionschef Dr. G r i m m, 

"                    "      Heerwesen: Sektionschef Dr. K r a l o w s k y; 

ferner zu Punkt 2 und 3: 

vom Staatsamt für Heerwesen Oberst K ö n i g  und Militäroberintendant R o t t e r. 

 

Vorsitz: Staatssekretär Dr. M a y r. 

 

Dauer: 14.00 – 17.00 

 

Reinschrift (35 Seiten), Konzept, stenographische Mitschrift (zweifach), Entwurf der TO 

Nicht behandelte Beilage betr. Abänderungen des Gesetzesentwurfs des StA. f. Verkehrswesen 

über das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe (1 Seite) 

Nicht behandelte Beilage betr. Meldung des Oberst Schneller über den Waffenraub bei 

Hartberg (2 Seiten) 

 

I n h a l t :  

1.  Bestellung der Hauptwahlbehörde. 

2.  Bezeichnung der ehemaligen Hofbibliothek als „Nationalbibliothek“. 

3.  Quartierentschädigungen und Subsistenzzulagen für die in das Heer eingeteilten 

verheirateten (gleichzuhaltenden) Personen beim Wechsel des Dienst- oder Wohnortes 

anlässlich der Aufstellung des Heeres. 

4.  Gewährung von Zuschüssen zu den gesetzlichen Vergütungen für die bleibende 

Einquartierung. 
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5.  Regelung der Entlohnung der im staatlichen Kraftfahrbetriebe verwendeten 

Chauffeure. 

6.  Errichtung von Neubauten für die Zollämter und die Zollwache unter 

Heranziehung des Kreditinstitutes für öffentliche Unternehmungen und Bauten. 

7.  Behandlung des Nachlasses des vormaligen Handelskammerpräsidenten 

R e i n e l t  in Triest. 

8.  Übereinkommen mit der tschechoslowakischen Regierung, betreffend die 

Freigabe von gesperrten Depots und die gegenseitige Anerkennung der Kontrollbezeichnung 

von Wertpapieren. 

9.  Gesetzesbeschluss des niederösterreichischen Landtages, betreffend die 

Abänderung der §§ 74 und 80 der niederösterreichischen Gemeindeordnung. 

10.  Gesetzesbeschlüsse des Salzburger Landtages über die Einhebung von 

Getränkeverbrauchsauflagen in der Stadt Salzburg. 

11.  Expertise über die Frage der Umgestaltung und Weiterführung der staatlichen 

Industriewerke. 

12.  Ausscheidung des ehemaligen Hofstallgebäudes in Wien aus dem ehemals 

hofärarischen Vermögen. 

13.  Erklärung von Bauten als begünstigte Bauten. 

14.  Festsetzung von Höchstpreisen für Zündhölzchen. 

15.  Gesetzesbeschluss des Salzburger Landtages, betreffend die Auflassung eines 

Teiles der Altachstraße in Oberndorf als Landesstraße und die Erklärung eines Teiles der 

Brückenstraße dortselbst als solche. 

16.  Umgestaltung der Hauptstelle für Volksbekleidung. 

17.  Liquidierung des Kompensationsvertrages mit der tschechoslowakischen 

Regierung vom 12. März 1919. 

18.  Vollzugsanweisung, betreffend die Anwendung der Vertragszölle und der 

Zollbegünstigungen bei der Einfuhr zur See. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 3 betr. Vortrag des StA. f. Heereswesen Zl. 3280/1920 über 

Quartierentschädigungen und Subsitzenzzulagen für verheiratete Personen beim Wechsel des 

Dienst- oder Wohnortes anlässlich Aufstellung des Heeres (4 Seiten) 

Beilage zu Punkt 4 betr. Vortrag des StA. f. Heereswesen Zl. 778/1920 über die Erhöhung der 

Vergütung für bleibende Einquartierung (9 Seiten, zweifach) 
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Beilage zu Punkt 5 betr. Vortrag des StA. f. Heereswesen über Lohnregelung der Chauffeure 

im Kraftfahrbetrieb Wien (7 Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 6 betr. Vortrag des StA. f. Finanzen Zl. 52.641/1920 über die Errichtung der 

Neubauten für die Zollämter und Zollwache an der Zollgrenze unter Heranziehung des 

Kreditinstituts für öff. Unternehmungen und Bauten (3 Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 7 betr. Vortrag des StA. f. Finanzen über den Nachlass Reinelt in Triest (4 

Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 6 betr. Vortrag des StA. f. Finanzen z. Zl. 70.903/1920 über die 

Genehmigung des in Prag unterzeichneten Abkommens zur Freigabe gesperrter Depots und 

die gegenseitige Anerkennung der Kontrollbezeichnung von Wertpapieren mit Protokoll und 

Übereinkommen (15 Seiten) 

Beilage zu Punkt 9 betr. Auszug für den Vortrag des StA. f. Inneres z. Zl. 31.001/1920 und 

Unterricht über den Gesetzesbeschluss des nö. Landtages zur Abänderung zweier §§ der nö. 

Landesordnung (1 Seite, zweifach) 

Beilage zu Punkt 10 betr. Auszug für den Vortrag des StA. f. Inneres z. Zl. 30.864/1920 über 

Gesetzesbeschlüsse des Salzburger Landtages über die Einhebung von Gemeindeauflagen auf 

geistige Flüssigkeiten (1 Seite, zweifach) 

Beilage zu Punkt 12 betr. Vortrag des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

über die Erlassung einer Vollzugsanweisung zur Ausscheidung des ehem. Hofstallgebäudes in 

Wien aus dem ehem. hofärarischen Vermögen (6 Seiten) 

Beilage zu Punkt 14 betr. Antrag auf Erlassung einer Vollzugsanweisung für die Festsetzung 

von Höchstpreisen für Zündhölzchen mit gedruckter Vollzugsanweisung (10 Seiten, tlw. 

zweifach) 

Beilage zu Punkt 15 betr. Vortrag des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

über einen Gesetzesbeschluss des Salzburger Landtages über die Auflassung der Altach-

Straße (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 16 betr. Vortrag des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

über die weitere Tätigkeit der Hauptstelle für Volksbekleidung (4 Seiten, zweifach) 

Beilage zu Punkt 17 betr. Vortrag des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

über die Prager Verhandlungen zur Liquidierung des Kompensationsvertrags vom 12.3.1920 

(4 Seiten) 

Beilage zu Punkt 18 betr. Vortrag des StSekr. f. Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

mit Vollzugsanweisung über die Anwendung der Vertragszölle und der Zollbegünstigungen 

bei der Einfuhr zur See (3 Seiten, zweifach) 
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1. 

Bestellung der Hauptwahlbehörde. 

Staatssekretär B r e i s k y  verweist darauf, dass nach Artikel II des Gesetzes über die 

Wahlordnung für die Nationalversammlung die Bestellung der Hauptwahlbehörde durch die 

Staatsregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschusse erfolge. 

Der Hauptausschuss habe nunmehr in seiner Sitzung vom 22. Juli l.J. zugestimmt, dass auf 

Grund von Vorschlägen der Parteien in die Hauptwahlbehörde berufen werden: 

vom Verbande der sozialdemokratischen Abgeordneten nominiert, als Mitglieder: 

Ferdinand Skaret, Parteisekretär, Anton Weber, Parteisekretär, Gabriele Proft, 

Parteisekretärin, Dr. Adolf Schärf, Ministerialvizesekretär, Dr. Gustav Scheu, Rechtsanwalt, 

Max Klein, Krankenkassensekretär, Alfred Engel, Redakteur; 

als Ersatzmänner: 

Georg Sailer, Beamter, Johann Pölzer, Landesrat, Anton Hölzel, Beamter, Max Berdiczower, 

Bezirksvorsteher, Alois Bauer, Abgeordneter, Dr. Robert Danneberg, Abgeordneter, Johann 

Grassinger, Bezirksvorsteher; 

von der christlichsozialen Vereinigung nominiert, als Mitglieder: 

Dr. Sebastian Kohler, Rechtsanwalt, Dr. Eugen Lanske, Ministerialvizesekretär, Maximilian 

Charwat, Bezirksvorsteher, Josef Sigmund, Sekretär, Dr. Heinrich Wittek, Minister a.D., Karl 

Pawelka, Magistratsdirektor i.R.; 

als Ersatzmänner: 

Dr. Georg Bauer, Rechtsanwalt, Dr. Josef Hanuska, Landesamtsrat, Dr. Josef Karl Pultar, 

Sekretär, Konrad Rumpf, Hauptschriftleiter, Dr. Anton Jerzabek, städtischer Oberbezirksarzt, 

Robert Krasser, Realschulprofessor; 

von der großdeutschen Vereinigung nominiert, 

als Mitglieder: 

Dr. Viktor Miltschinsky, Dr. August Schachermayr, Sektionsrat; als Ersatzmänner: 

Dr. Erwin Gmeiner, Rechtsanwalt, Dr. Konrad Seyfert. 

Mit der Berufung von Beisitzern, welche ihrem Berufe nach dem richterlichen Stande 

angehören oder angehört haben, habe sich der Hauptausschuss allerdings nicht befasst, doch 

sei dem Präsidenten der Nationalversammlung durch die Kanzleidirektion der 

Nationalversammlung der Vorschlag unterbreitet worden, gegen nachträgliche Genehmigung 

des Hauptausschusses jene Personen des Richterstandes namhaft zu machen, welche der 

letzten Wahlbehörde angehört haben. 
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Der Präsident habe diesem Vorschlage zugestimmt; es dürfte daher keinem Anstande 

unterliegen, wenn der Kabinettsrat der Berufung dieser Personen beipflichtet. 

Es seien dies 

als Mitglieder: Hofrat Eduard Kränzl, Senatspräsident Franz Wallner, Senatspräsident Dr. 

Neumann-Ettenreich, Senatspräsident Dr. Otto Sauer-Nordendorf, Senatspräsident Rudolf 

Schörghuber;  

als Ersatzmänner: Dr. Ludwig Kumpfmüller-Pluschk, Hofrat Aemilian Fiebig, 

Senatspräsident Anton Kirchner, Hofrat Dr. Josef Kunst, Senatspräsident Karl Scherübel. 

Die unabhängige sozialdemokratische Partei, die Partei der sozialistischen und 

demokratischen Tschechoslovaken, die Bürgerliche Arbeitspartei, die deutschösterreichische 

Bauernpartei, sowie die deutsche national-sozialistische Arbeiterpartei haben beim 

sprechenden Staatssekretär als Vorsitzenden der Hauptwahlbehörde Vorschläge wegen 

Einberufung von Beisitzern der Hauptwahlbehörde gestellt; doch wären ihre Vorschläge 

angesichts des Umstandes, dass diese Parteien nach dem Ergebnis der letzten Wahlen für die 

Bildung der Hauptwahlbehörde ohnehin nicht in Frage kommen können, sowie angesichts des 

Beschlusses des Hauptausschusses nicht weiter zu berücksichtigen. 

Redner stelle den Antrag, der Kabinettsrat wolle den Beitritt der Staatsregierung zu dem 

Beschlusse des Hauptausschusses erklären und der Berufung der genannten 10 Personen des 

Richterstandes beipflichten sowie das Staatsamt für Inneres und Unterricht ermächtigen, die 

Namen der Beisitzer und Ersatzmänner in der „Wiener Zeitung“ zu verlautbaren. 

Der Kabinettsrat beschließt im Sinne des gestellten Antrages. 

 

2. 

Bezeichnung der ehemaligen Hofbibliothek als „Nationalbibliothek“. 

Nach einem Antrage des Unterstaatssekretärs G l ö c k e l  beschließt der Kabinettsrat, dass 

der ehemaligen Hofbibliothek die Bezeichnung „Nationalbibliothek“ zu geben ist. 

 

3. 

Quartierentschädigungen und Subsistenzzulagen für die in das Heer eingeteilten 

verheirateten (gleichzuhaltenden) Personen beim Wechsel des Dienst- oder Wohnortes 

anlässlich der Aufstellung des Heeres. 

Sektionschef Dr. K r a l o w s k y  führt aus, dass die Aufstellung der Wehrmacht bei 

Offizieren und Unteroffizieren Personalverschiebungen und bei Wehrmännern 

Übersiedlungen mit sich bringen könne. Beide Maßnahmen hängen zunächst mit der 
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Bestimmung des Wehrgesetzes zusammen, nach welcher im Werbebereich nicht 

heimatsberechtigte Heeresangehörige nur mit Zustimmung der betreffenden Landesregierung 

dienen dürfen. Diese Zustimmung werde dermalen in zwei Ländern verweigert, was zur Folge 

habe, dass die Betroffenen in ihre Heimat transferiert werden müssen. Wie sich die übrigen 

Länder im Hinblick auf den ablehnenden Standpunkt der beiden Länder stellen werden, sei 

dem Staatsamt für Heerwesen noch nicht bekannt. Eine zweite Ursache für 

Personalverschiebungen liege in dem Ergebnis der Werbung. So habe Wien und 

Niederösterreich einen Überschuss, wogegen in den Ländern ein Mangel bestehe. Das 

Staatsamt müsse nun um den notwendigen Ausgleich zu erzielen, die in Wien nicht 

zuständigen Heeresangehörigen deren Heimatländern zuschieben. Bei dieser Verschiebung 

beschränke sich das Staatsamt aus Ersparungsrücksichten nur auf die Ledigen, Verwitweten 

und Geschiedenen (ohne Kinder). Bloß dort, wo eine Ablehnung der Länder vorliege, müssen 

auch Verheiratete versetzt werden. Eine weitere Ursache, die aber nur bezüglich der Offiziere 

und Unteroffiziere zutreffe, liege in dem Abbau der Berufsmilitärpersonen, der 4/5 der 

Gesamtzahl umfasse. Auch hier sollen Übersiedlungen von Offizieren aus militärdienstlichen 

Gründen immer nur auf das tatsächlich unumgänglich erforderliche Maß beschränkt werden. 

Die Heeresverwaltung sei demnach in der Frage der Personalverschiebungen in der 

Hauptsache nur durch äußere Umstände beeinflusst. Im Hinblicke auf die ungeheure 

Wohnungsnot, die allenthalben herrsche und in Anbetracht der Teuerungsverhältnisse habe 

die Heeresverwaltung für jene verheirateten oder ihnen gleichzuhaltenden Heeresangehörigen, 

welche im neuen Garnisonsorte keine Wohnung bekommen, besondere Maßnahmen in 

Aussicht genommen. Hiebei sollen den verheirateten Gagisten, Berufsunteroffizieren und 

Wehrmännern jene ledigen Personen gleichgehalten werden, die erwiesenermaßen mit 

Verwandten in auf- oder absteigender Linie bisher im gemeinsamen Haushalte gelebt haben 

und diese, weil sie zur Sorge für ihren Unterhalt gesetzlich verpflichtet sind, in ihren neuen 

Dienstort mitzunehmen gezwungen sind, weiters jene Personen, die mit minderjährigen 

Stiefkindern, Wahlkindern oder unehelichen Kindern im gemeinsamen Haushalte leben. 

Witwer, dann Geschiedene ohne Kinder sind wie Ledige zu behandeln. 

Beim Offizier sollen die Maßnahmen darin bestehen, dass er vorläufig in den neuen 

Garnisonsort nur kommandiert werde; er bleibe sohin in den Bezügen seines bisherigen 

Garnisonsortes und habe im neuen Garnisonsorte Anspruch auf vorübergehende 

Einquartierung. Die Wohnung im neuen Garnisonsorte werde für ihn von der 

Militärlokalbehörde angefordert werden. Bis zum Zeitpunkte der Zuweisung der Wohnung im 

neuen Garnisonsorte und zwar für die Dauer der Trennung von seiner Familie sei die 



211 – 1920-08-06 

 
7 

Gewährung einer Subsistenzzulage in Aussicht genommen, welche je nach der 

Ortszulagenklasse des Garnisonsortes abgestuft sei, und pro Tag für Wien mit 30, dann mit 

42, 35, 27 und 20 K bemessen werde. Im Augenblick der Zuweisung einer Wohnung im 

neuen Garnisonsorte trete die Bemessung der Gebühren nach dem Garnisonsorte ein, der 

Anspruch auf vorübergehende Unterkunft falle weg und die Subsistenzzulage werde 

eingestellt. Der Offizier erhalte das Recht, seine Wohnung im alten Garnisonsorte, wenn er 

sie nicht weiter vergeben könne, der Militärlokalbehörde zur Verfügung zu stellen, von 

welcher er je nach der Größe der Wohnung, und zwar bis zum Höchstbetrage des bisherigen 

chargemäßigen Quartiergeldes nach dem Zinstarif eine Entschädigung zu erhalten habe. 

Infolge der herrschenden Wohnungsnot werden Begünstigungen letzterer Art 

(Quartiergeldentschädigungen) zu den seltensten Ausnahmen gehören. 

Der verheiratete Wehrmann, bei dem die Verhältnisse gleich liegen, werde für die Zeit bis 

zur Erlangung einer Wohnung im neuen Garnisonsorte garnisonsmäßig bequartiert, mit der 

Subsistenzzulage im halben Ausmaße der für den Offizier bemessenen Zulage beteilt und im 

Genusse seiner alten Gebühren belassen, wenn diese größer als jene des neuen Garnisonsortes 

sind. Die Quartiergeldentschädigung erhalte er nach dem Ausmaße einer 

Unteroffizierswohnung. 

Die Quartiergeldentschädigung finde ein Vorbild in der Mietzinsentschädigung bei 

Versetzung von den Zivilstaatsangestellten nach § 68 der Dienstpragmatik. 

Die Subsistenzzulage sei unter den dermaligen Teuerungsverhältnissen unbedingt 

erforderlich. 

Die beantragten Maßnahmen, das ist Gewährung der Quartiergeldentschädigung und 

Leistung der Subsistenzzulage, sollen vom Zeitpunkte der Verlautbarung des 

Kabinettsratsbeschlusses bis zur Aufstellung der neuen Wehrmacht, die im Laufe des Oktober 

voraussichtlich beendet sein werde, zuerkannt werden. 

Die Quartiergeldentschädigung und Subsistenzzulagen werden selbstverständlich auch 

nach diesem Zeitpunkte solange auszuzahlen sein, bis der betreffende Heeresangehörige in 

den Besitz der Wohnung im neuen Garnisonsorte gelangt. Im Falle einer Verbilligung der 

notwendigen Artikel der Lebensführung wäre die Subsistenzzulage in dem gleichen 

Verhältnisse wie die gleitende Zulage abzubauen. Der hiedurch erwachsende Mehraufwand 

werde vom Staatsamt für Heerwesen mit zirka 13 Millionen Kronen veranschlagt. 

Das Staatsamt für Heerwesen halte die vorangeführten Vorsorgen bei den gegenwärtigen 

schwierigen Lebensverhältnissen zum Schutze der betroffenen Personen für unbedingt 

notwendig, weil sonst die mit der Aufstellung der neuen Wehrmacht zusammenhängenden 
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Personalbewegungen undurchführbar wären. Selbstverständlich werde das Staatsamt für 

Heerwesen diese Personalbewegungen auf das allernotwendigste Maß einschränken und 

durch Einflussnahme bei der Vermittlung von Wohnungen die Dauer des Bezuges der 

Subsistenzzulage möglichst abzukürzen trachten. Diese Aktion gelte nur für die Aufstellung 

der Wehrmacht und nur für jene Personen, die zum Zeitpunkte der Verlautbarung bereits 

verheiratet sind. Das Staatsamt sei weiters der Ansicht, dass hinsichtlich der beabsichtigten 

Vorsorgen Gagisten, Berufsunteroffiziere und Wehrmänner nach gleichen Richtlinien zu 

behandeln wären. 

Redner stelle daher den Antrag, der Kabinettsrat wolle das Staatsamt für Heerwesen 

ermächtigen, allen in das Heer eingeteilten verheirateten und solchen gleichzuhaltenden 

Personen beim Wechsel des Garnisons- oder Wohnortes Quartiergeldentschädigungen und 

Subsistenzzulagen im beantragten Ausmaß zu bewilligen. 

Anknüpfend daran bringt der Referent die vom Staatsamt für Finanzen gegen die 

beabsichtigten Vergütungen erhobenen Einwendungen zur Darstellung und gibt dazu seine 

Gegenäußerungen ab. 

Der V o r s i t z e n d e  gibt der Anschauung Ausdruck, dass bei der Bemessung der in 

Aussicht genommenen Begünstigungen nicht über das Maß der Gebühren von 

Zivilangestellten in gleichen Fällen hinausgegangen werden sollte und dass insbesondere die 

Behandlung der Wehrmänner und Offiziere nach den gleichen Grundsätzen unangebracht 

erscheine. 

Außerdem muss Redner darauf aufmerksam machen, dass Kärnten und Tirol lebhafte 

Proteste gegen die Verlegung fremdzuständiger Truppen in ihre Gebiete erhoben hätten. Auch 

Steiermark verlange in solchen Fällen ein vorheriges Einvernehmen. 

Sektionschef Dr. G r i m m  erklärt, dass bei den Militärpersonen nicht weitergegangen 

werden dürfe als bei den Zivilstaatsangestellten, sofern es sich nicht um die fallweise 

Vergütung außergewöhnlicher Auslagen handle. Insbesondere muss er sich dagegen wenden, 

dass Offiziere bei ihrer Versetzung in den Bezügen des bisherigen Garnisonsortes verbleiben 

sollen, falle diese höher sind, als jene des neuen Garnisonsortes. Ferner muss er sich gegen 

die Gewährung von Subsistenzzulagen sowie gegen die Gleichstellung gewisser Gruppen von 

Ledigen mit Verheirateten aussprechen, da solche Begünstigungen dem Beamtenrechte 

vollkommen fremd seien. 

Der V o r s i t z e n d e  glaubt, dass die Angelegenheit wegen der zwischen den 

Staatsämtern für Heerwesen und für Finanzen noch bestehenden Meinungsverschiedenheiten 

nicht spruchreif sei. Überdies spielen bei der Dislozierung der Truppen auch politische 
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Momente mit, die es wünschenswert erscheinen lassen, mit der Angelegenheit den 

Hauptaueschuss zu befassen. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r  protestiert gegen die immer deutlicher hervortretende Praxis, 

militärische Vorlagen zu verschleppen, weil Landesregierungen gegen notwendige 

Verfügungen der Heeresverwaltung Einspruch erheben. Diese schleichende Obstruktion 

gegen die Aufstellung der Wehrmacht bringt in der gegenwärtigen Situation, wo das halbe 

Europa in Brand steht und unsere Grenzen von feindlichen Truppen überfallen werden, unser 

Land in die ernsteste Gefahr. Er sehe sich daher veranlasst, im Namen des von ihm geleiteten 

Staatsamtes für das Unglück, das aus der Verzögerung der Aufstellung der Wehrmacht und 

aus deren ständigen Hemmung entspringen muss, jede Verantwortung abzulehnen. 

Staatssekretär Dr. H e i n l  erklärt, aus den Ausführungen des Staatssekretärs Dr. 

R e n n e r  und aus den Mitteilungen des V o r s i t z e n d e n, dass einzelne 

Landesregierungen gegen die Verwendung von nicht landeszuständigen Angehörigen der 

Wehrmacht im Landesbereiche Protest einlegen, gehe zur Genüge hervor, dass es sich um 

eine hochpolitische Angelegenheit handle, zu deren Erledigung das Kabinett nicht ermächtigt 

erscheine. Er stelle daher den Antrag, die Vorlage dem Hauptausschusse zur 

Beschlussfassung vorzulegen. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r  betont neuerlich, dass die Angelegenheit schon mit 

Rücksicht auf die auswärtige Lage keinen Aufschub dulde und das Heeresamt die 

Möglichkeit haben müsse, erforderlichenfalls Truppen ohne Rücksicht auf ihre 

Landeszugehörigkeit an die Grenze zu verschieben. 

Staatssekretär H e i n l  verweist darauf, dass Staatssekretär Dr. R e n n e r  die Möglichkeit 

haben werde, seine Argumente vor dem Hauptausschusse vorzubringen. Es sei auch nicht 

ausgeschlossen, dass die Parteien unter dem Eindrucke der Darlegungen des Staatssekretärs 

für Äußeres sich bestimmt finden, ihre Auffassung über die Grundsätze, nach welchen die 

Dislozierung der einzelnen Teile der Wehrmacht zu erfolgen hat, zu ändern. 

Der V o r s i t z e n d e  erklärt, dass er die Angelegenheit in Anbetracht ihrer politischen 

Bedeutung dem Hauptausschuss der Nationalversammlung zur Entscheidung überantworten 

werde. 

Unterstaatssekretär M i k l a s  gibt die Anregung, dass der V o r s i t z e n d e  die vom 

Staatssekretär H e i n l  bei Stellung seines Antrages gegebene Begründung und ebenso 

Staatssekretär Dr. R e n n e r  seine Auffassung von der Lage dem Hauptausschusse schriftlich 

bekanntgebe. 

Der V o r s i t z e n d e  bemerkt, dass dieser Anregung durch Übermittlung eines Auszuges 
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aus dem Kabinettsprotokoll werde Rechnung getragen werden. 

 

4. 

Gewährung von Zuschüssen zu den gesetzlichen Vergütungen für die bleibende 

Einquartierung. 

Sektionschef Dr. K r a l o w s k y  führt aus, dass die Regierung im § 3 des Gesetzes vom 

5. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 558, betreffend den Vorspann und die Einquartierung, 

ermächtigt worden sei, die nach dem § 20 des Gesetzes vom 25. Mai 1905, R.G.Bl. Nr. 86, 

entfallenden Vergütungssätze für den Vorspann sowie die durch die Gesetze vom 11. Juni 

1879, R.G.Bl. Nr. 93 und vom 25. Juni 1895, R.G.Bl. Nr. 100, ziffermäßig festgesetzten 

Geldbeträge für Unterkünfte und Nebenerfordernisse bei der vorübergehenden Einquartierung 

durch Vollzugsanweisung jeweils in einer den Orts- und Zeitverhältnissen angemessenen 

Weise abzuändern, wobei auf eventuell bestehende Landeszuschüsse Bedacht zu nehmen sei. 

Nunmehr zeige sich das Bedürfnis, eine analoge Vorkehrung auch hinsichtlich der 

bleibenden Einquartierung zu treffen, da es sonst nicht möglich wäre, die erforderlichen 

Unterkünfte für die neue Wehrmacht aufzubringen. Zur vorläufigen Regelung dieser Frage 

erbitte der Referent folgenden Beschluss des Kabinettsrates: „Anlässlich der Bequartierung 

des österreichischen Heeres wird im Hinblick auf die geänderten wirtschaftlichen 

Verhältnisse aus Billigkeitsgründen das Staatsamt für Heerwesen bis auf weiteres, be-

ziehungsweise bis zu der Neufestsetzung des Militärzinstarifes ermächtigt, 

1.) für die auf Grund des Einquartierungsgesetzes bleibend beigestellten Unterkünfte einen 

Teuerungszuschuss im Ausmaße von 100 % auf die gesetzlich festgelegten 

Vergütungsbeträge zu gewähren. 

2.) von den Kosten der laufenden Instandhaltung dieser Objekte zwei Drittel jenes Teiles 

auf Rechnung des Staatsschatzes zu übernehmen, welcher 20 % der bisher festgesetzten 

Vergütungsbeträge übersteigt. 

Diese Zuschüsse dürfen im vorbezifferten Ausmaß nur den Beistellern solcher Objekte 

erfolgt werden, die tatsächlich von der österreichischen Wehrmacht benützt werde, 

beziehungsweise hiefür angefordert wurden und auch tatsächlich zur Verfügung der 

Heeresverwaltung stehen. Trägt der Staat einen Teil der Instandhaltungskosten, so bedarf der 

jeweilige Umfang dieser Instandhaltungsarbeiten der Zustimmung der Heeresverwaltung. 

Die Zuschüsse können rückwirkend bis 1. Juli 1920 erfolgt werden.“ 

Redner bemerkt hiezu, dass das Staatsamt für Finanzen einer generellen Erhöhung im 

einheitlichen Ausmaß von 100 % nicht zugestimmt, sondern sich nur bereit erklärt habe, in 
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einzelnen krassen Fällen zu der gebührenden Vergütung im Hinblick auf die 

außerordentlichen Verhältnisse für das nächste Jahr einen außerordentlichen Zuschlag bis 

zum Höchstausmaß von 100 % zu gewähren. Von den Instandhaltungskosten wolle das 

Staatsamt für Finanzen nur 2/3 jenes Teiles auf den Staat übernehmen, welcher 33 % der 

Vergütung samt Zuschlag übersteigt. 

Sektionschef Dr. G r i m m  bemerkt, dass laut der im Staatsamte für Handel und Gewerbe, 

Industrie und Bauten eingezogenen Erkundigungen eine generelle Erhöhung um 100 % in den 

meisten Fällen zu hoch wäre. Das Staatsamt für Finanzen müsse daher den Standpunkt 

einnehmen, dass die einzelnen Fälle unter Beschränkung der Erhöhung auf ein Höchstausmaß 

von 100 % individuell behandelt werden Was die Vergütung der Erhaltungskosten anlange, so 

habe sich das Staatsamt für Finanzen bei seiner Stellungnahme an die Vorschriften des 

Grundsteuergesetzes gehalten. Übrigens würde die Finanzverwaltung auf ihrem Einspruch 

gegen diesen letzteren Punkt nicht unbedingt beharren. 

Nachdem noch die Staatssekretäre H a n u s c h  und Dr. R e n n e r  zum Gegenstande 

gesprochen hatten, erhebt der Kabinettsrat die Anträge des Staatsamtes für Heerwesen mit der 

Maßgabe zum Beschluss, dass die Teuerungszuschüsse zu den gesetzlich festgelegten 

Vergütungsbeträgen für jeden einzelnen Fall zu ermitteln und mit einem Höchstausmaß bis zu 

100 % individuell zu bemessen sind. 

 

5. 

Regelung der Entlohnung der im staatlichen Kraftfahrbetriebe verwendeten Chauffeure. 

Sektionschef Dr. K r a l o w s k y  berichtet, dass sich im Stande des Kraftfahrbetriebes 

Wien gegenwärtig noch 64 Chauffeure befinden, die bis 30. April 1920 der Volkswehr 

angehörten und seit diesem Zeitpunkte auf Grund einer Vereinbarung mit den 

Vertrauensmännern des Betriebes unter Fortbezug ihrer bisherigen Gebühren als 

Volkswehrmänner und der ihnen gewährten Zulagen als Chauffeure, als Zivilchauffeure 

provisorisch im Dienste belassen wurden. Von diesen Chauffeuren seien 51 im Betriebe selbst 

beschäftigt, die übrigen stehen als Lenker von Personenautos beim Staatsamt für Heerwesen, 

Staatsamt für Justiz, Landesbefehlshaber Wien und bei Ententemissionen in Verwendung. 

Nunmehr habe der Verband der Handels- und Transportarbeiter als zuständige 

Organisation die Forderung gestellt, diese Chauffeure mit Rücksicht auf eine Anordnung des 

Staatsamtes für Heerwesen vom Vorjahre, wonach alle bei militärischen Stellen als Arbeiter 

und Professionisten verwendeten Militärpersonen in das Zivilarbeitsverhältnis zu überführen 

und nach Kollektivverträgen, beziehungsweise gewerkschaftlich zu entlohnen sind, ab 1. Mai 
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1920 unter Zugrundelegung des zwischen der Gemeinde Wien und dem Verbande über die 

Arbeitsbedingungen im städtischen Lastkraftwagenbetriebe abgeschlossenen Vertrages 

gewerkschaftlich zu entlohnen, weiters ihnen für ihre im Dienste verbrauchte eigene Kleidung 

einen Anzug unentgeltlich zu überlassen, endlich ihnen im Falle der Kündigung eine 

Abfertigung im dreifachen Ausmaß des gewerkschaftlichen Monatsbezuges zu gewähren. 

Das Staatsamt für Finanzen habe sich gegen die Bewilligung dieser Forderungen 

ausgesprochen und lediglich als äußerste Konzession und ohne Präjudiz für künftige Fälle 

zugestimmt, dass diese Chauffeure vom 1. Mai 1920 an, die Gebühren der sonstigen 

staatlichen Chauffeure im Sinne des Erlasses des Staatsamtes für Finanzen vom 10. Mai 1920, 

Zl. 36.544, (d.s. die Gebühren der Aushilfsdiener mit Zulagen in einem gewissen 

Maximalausmaß) erhalten und dass ihnen bei ihrem Ausscheiden aus dem Dienste, soferne sie 

in keinen anderen Dienst bei Staatsanstalten übernommen werden, eine Abfertigung im 

Ausmaße eines Monatsbezuges nach dem vorzitierten Erlass ausbezahlt werde, vorausgesetzt, 

dass dieses Personal beim ersten Kündigungstermin gekündigt und entlassen werde. Die 

Anwendung der gewerkschaftlichen Entlohnung könne, abgesehen von ihrer präjudiziellen 

Wirkung, auf andere staatliche Kraftwagenlenker – im gegebenen Fall umsoweniger in´s 

Auge gefasst werden, als es sich um ein schon längst zu entlassendes und nur unzulänglich 

beschäftigtes Personal handle. 

Redner betont, dass auch das Staatsamt für Heerwesen die Auflösung des entbehrlich 

gewordenen Kraftfahrbetriebes und die eheste Kündigung des Personals für eine unbedingte 

Notwendigkeit halte, glaube aber, dass der einzige und rascheste Weg hiezu darin zu 

erblicken sei, die berechtigte Forderung des im Kraftfahrbetrieb beschäftigten Personals auf 

gewerkschaftliche Entlohnung ab 1./V. 1920 ehestens zu erfüllen und eine auf dieser Basis 

bemessene 4 wöchentliche Abfertigung zu bewilligen. Er stelle daher den Antrag, der 

Kabinettsrat wolle das Staatsamt für Heerwesen ermächtigen: 

1.) den beim Kraftbetrieb selbst beschäftigten Chauffeuren (51 Mann) nachträglich die 

gewerkschaftliche Entlohnung unter Zugrundelegung des erwähnten Vertrages der Gemeinde 

Wien ab 1.V. 1920 zu bewilligen, 

2.) den beim Staatsamte für Heerwesen und bei den eingangs aufgezählten Stellen in 

Verwendung befindlichen Chauffeuren die Gebühren der staatlichen Aushilfsdiener und die 

übrigen Zulagen im Sinne des bezogenen Erlasses des Staatsamtes für Finanzen ab 1.V. 1920 

zuzuerkennen, 

3.) zum nächsten Kündigungstermin mit der Kündigung des Personals vorzugehen und den 

sub 1) erwähnten Chauffeuren eine Abfertigung im Ausmaße eines vierwöchentlichen 
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Bezuges, den sub 2) erwähnten im Ausmaße eines Monatsbezuges zu bewilligen und 

4.) sämtlichen Chauffeuren für die im Dienste verwendete eigene Kleidung je eine 

Garnitur alter reparierter Montur zuzuweisen. 

Nach einer längeren Debatte, an welcher sich die Staatssekretäre H a n u s c h, H e i n l  

und B r e i s k y ,  ferner Sektionschef Dr. G r i m m  und der Referent beteiligten und in deren 

Zuge festgestellt wurde, dass sich das finanzielle Erfordernis für die beantragten Maßnahmen 

nur auf 60.000 K belaufe, erteilt der Kabinettsrat dem Staatsamt für Heerwesen die 

Ermächtigung, im Sinne der gestellten Anträge vorzugehen. 

 

6. 

Errichtung von Neubauten für die Zollämter und die Zollwache unter Heranziehung des 

Kreditinstitutes für öffentliche Unternehmungen und Bauten. 

Sektionschef Dr. G r i m m  führt aus, dass die Zollverwaltung vor der Notwendigkeit 

stehe, zur Ausgestaltung der Überwachung unserer Zollgrenze im Laufe der nächsten Jahre 

eine größere Anzahl von Zollämtern und Wohnhäusern für die Angestellten der 

Zollverwaltung zu errichten. Die jetzige, bloß für eine kurze Zeit gedachte provisorische 

Einrichtung des Grenzdienstes, die eine komplizierte und außerordentlich kostspielige 

Zulagenwirtschaft verursacht, sei wegen der schädlichen Rückwirkung auf den Dienst und 

wegen der Unzukömmlichkeiten, die sich aus der Mangelhaftigkeit der Amts- und 

Unterkunftsräume, für den Dienstvollzug und infolge der Einzelbequartierung der Zollwache 

und vielfach auch infolge der Unmöglichkeit ihrer Unterbringung für die Angestellten der 

Zollverwaltung ergeben, auf die Dauer vollkommen unhaltbar. 

Der Umfang einer solchen Bauaktion lasse sich im Voraus umsoweniger festsetzen, als 

auch weiterhin, soweit es möglich sei, getrachtet werden solle, die Notwendigkeit von 

staatlichen Bauführungen dadurch einzuschränken, dass durch mietweise Bestandnahme von 

Unterkunftshäusern durch Bauführung seitens lokaler Faktoren und durch die 

Zusammenlegung unserer mit den Grenzstellen des Nachbarstaates anderweitig vorgesorgt 

werde. Auch die Festsetzung eines auch nur approximativen Bauaufwandes sei dermalen 

angesichts der bestehenden Preisrevolution nicht möglich. 

Unmittelbar aktuell sei die Errichtung von Zollämtern vor allem längs der 

Liechtenstein´schen Grenze in Vorarlberg und zwar in Tisis, Hub und Nofels. Der 

Bauaufwand für diese Bauten in Vorarlberg dürfte mit cirka 5-6 Millionen nicht zu hoch 

gegriffen sein. Wenn davon ausgegangen werde, dass die Mindestzahl der an der übrigen 

Zollgrenze zu erstellenden Gebäude sicher 50 betrage und dass bei dem Umfang der einzelnen 
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Baulichkeiten mit wenigstens zwei Millionen für ein Haus (enthaltend Zollamtsräume und 

cirka 10 Wohnungen) zu rechnen sei, so könne als Mindestaufwand für eine halbwegs 

befriedigende Lösung im Ganzen eine Erfordernissumme vor 100 Millionen Kronen als sicher 

nicht zu hoch gegriffen ins Kalkül gestellt werden. 

Angesichts der Höhe des Aufwandes sei zu erwägen, ob es nicht am vorteilhaftesten wäre, 

ähnlich den seinerzeitigen Bauführungen auf Annuitäten die Finanzierung, allenfalls auch den 

Grunderwerb und die Besorgung der Herstellung der Neubauten, einem Kreditinstitute gegen 

Abzahlung in Annuitäten zu übertragen. Als berufenstes Bankinstitut dürfte hiebei das 

Kreditinstitut für öffentliche Unternehmungen und Arbeiten in Frage kommen. Das 

Kreditinstitut wäre bereits und zwar nach Wahl der Staatsverwaltung, entweder die durch die 

Staatsverwaltung erfolgenden Bauführungen nur zu finanzieren, oder die nötigen Bauten unter 

eigener Verantwortung für Rechnung des Staates schlüsselrein ausführen zu lassen. Es würde 

der Staatsverwaltung zum Zwecke der Finanzierung, der Grunderwerbungen und 

Bauführungen ein Darlehen bis zum Betrage von 100 Millionen Kronen in 4 ½ %igen 

Obligationen mit 50jähriger Laufzeit zu einem im Zeitpunkte der Zuzählung bei jeder 

Tranche von 10 Millionen Kronen zu vereinbarenden Zuzählungskurs, welcher 92 % nicht 

unterschreiten werde, zur Verfügung zu stellen. Die Staatsverwaltung hätte von der 

Darlehenssumme im Jahre 1920 nicht mehr wie 6 Millionen Kronen und im Jahre 1921 nicht 

mehr wie 50 Millionen Kronen in Anspruch zu nehmen und dem Kreditinstitute die 

Halbjahrsannuitäten, nebst einem 1/8 %igen Regiebeitrage von der jeweils bestehenden 

Darlehenssumme, an den zu vereinbarenden Fälligkeitsterminen auszubezahlen. 

Da das Staatsamt für Finanzen die Bedingungen für vorteilhaft halte, erbitte Redner im 

Einvernehmen mit dem Staatssekretär für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten die 

Ermächtigung mit dem Kreditinstitut für öffentliche Unternehmungen und Arbeiten einen 

Vertrag über die Finanzierung, den Grunderwerb und allenfalls auch die Herstellung der 

erforderlichen Neubauten für die Unterbringung der Zollämter und Zollwachen entlang der 

neuen Staatsgrenzen abschließen zu dürfen. 

Staatssekretär H a n u s c h  begrüßt den Antrag insbesondere aus dem Grunde, weil sich 

bei den Bauarbeiten die Möglichkeit bieten werde, Arbeitslose zu beschäftigen; nur scheine 

ihn der Aufwand von 6 Millionen Kronen zu gering bemessen. 

In diesem Zusammenhange macht der sprechende Staatssekretär darauf aufmerksam, dass 

in der nächsten Zeit werde an die Durchführung von Notstandsarbeiten geschritten werden 

müssen. Er bitte den Staatssekretär für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten im 

Interesse der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten sein Augenmerk dem desolaten Zustande 
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der Straßen in der nächsten Umgebung von Wien zuzuwenden und deren Herstellung als 

Notstandsarbeiten unter Verwendung von Arbeitslosen in Erwägung zu ziehen. 

Staatssekretär H e i n l  erwidert, dass er bereits vor einiger Zeit einen diesbezüglichen 

Auftrag dem technischen Straßendienste erteilt habe. Es sei jedoch eingewendet worden, dass 

die Inangriffnahme dieser Instandsetzungsarbeiten im gegenwärtigen Zeitpunkt wegen des 

regen Holztransportes nicht zweckmäßig sei. Er würdige jedoch die vom Staatssekretär für 

soziale Verwaltung angeführten Gründe und werde darum die Herrichtung der Straßen schon 

jetzt einleiten lassen, nur richte er an das Staatsamt für Finanzen das Ersuchen um 

Bereitstellung der erforderlichen Mittel. 

Der Kabinettsrat erteilt dem Staatsamt für Finanzen die erbetene Ermächtigung. 

 

7. 

Behandlung des Nachlasses des vormaligen Handelskammerpräsidenten R e i n e l t  in Triest. 

Sektionschef Dr. G r i m m  bringt dem Kabinettsrate zur Kenntnis, dass der am 1. April 

1900 in Triest verstorbene Handelskammer Präsident Karl Baron R e i n e l t  in seinem 

Testament vom 25. April 1899 die k.k. österreichische Regierung „zu seinem Universalerben 

ernannt“ und an sie die „Bitte“ gestellt habe, „mit seiner Erbschaft Wohltätigkeitsstiftungen 

zu errichten, bestehende zu fördern und zwar mit besonderer Berücksichtigung der Heilanstalt 

Alland, des roten Kreuzes, des goldenen Kreuzes, des weißen Kreuzes, der Poliklinik und der 

allgemeinen Rettungsgesellschaft in Wien, ferner der Sicietadella Poliambulanza und der 

katholischen Kirchen in Triest. 

Seiner Gattin Angela Baronin R e i n e l t  vermachte er als Legat Mobilien, Immobilien 

und einen Barbetrag von 3 Millionen Gulden. Über dieses Legat durfte die Genannte unter 

Lebenden nach ihrem freien Willen, jedoch mit Ausschluss ihrer Kinder aus erster Ehe sowie 

deren Nachkommenschaft verfügen. Nach dem Tode seiner Gattin hatte das Legat, insoweit 

sie darüber unter Lebenden nicht verfügt hatte, an seinen Universalerben, also an die 

Regierung zu fallen. Weiters habe der Erblasser seiner Gattin den lebenslänglichen 

Fruchtgenuss am übrigen Vermögen hinterlassen. 

In Durchführung dieser testamentarischen Bestimmungen seien im Zuge der 

Abhandlungspflege nach dem Verstorbenen in den Jahren 1900 und 1901 zwischen der k.k. 

Regierung und der Baronin Angela R e i n e l t  eingehende und komplizierte Vereinbarungen 

geschlossen worden. Sohin sei der Nachlass der k.k. Regierung eingeantwortet worden, ohne 

dass jedoch die Regierung im Sinne der testamentarischen Bestimmungen zu Lebzeiten der 

Baronin in den Genuss des Verlassenschaftsvermögens gelangt wäre. 
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Mit dem am 13. März 1917 erfolgten Ableben der Baronin Angela R e i n e l t  in Florenz 

sei nun der Substitutionsfall hinsichtlich des ihr vermachten Legates eingetreten und ihr 

Fruchtgenuss an dem übrigen Vermögen erloschen. 

Dieses Vermögen erlag zum Teile in Wien bei der Kreditanstalt, zum Teil in und bei Triest 

und zum Teil in Altitalien. Feststellungen über den letzteren Teil des Vermögens seien 

während des Krieges nicht möglich gewesen, die Feststellungen über das in und bei Triest 

gelegene Vermögen aber durch den Umsturz unterbrochen worden. Weiterhin hätten sich teils 

die italienische Regierung teils die Erben nach Baronin R e i n e l t  in den Besitz des in Alt- 

und Neuitalien gelegenen Vermögens gesetzt. Aber die italienische Regierung habe auch 

Ansprüche auf Herausgabe des in Österreich befindlichen Vermögens erhoben und zugleich 

hätten auch die Erben nach Baronin R e i n e l t  eine Klage gegen die Regierung eingebracht, 

mit der sie das Testament nach Baron Reinelt anfochten und den größten Teil des 

Verlassenschaftsvermögens forderten. 

Das Staatsamt für Finanzen habe nun zur Feststellung des in Italien befindlichen 

Vermögens und zur Bereinigung aller schwebenden Streitigkeiten mit den Erben und mit der 

italienischen Regierung einen Beamten nach Triest und Rom entsendet, der in 

mehrwöchentlichen Erhebungen und Verhandlungen umfangreiche Feststellungen über das in 

Alt- und Neuitalien hinterlassene Vermögen vorgenommen und einerseits mit den Erben 

andererseits mit der italienischen Regierung über die sehr komplizierte Sach- und Rechtslage 

Verhandlungen gepflogen habe, die schließlich zum Abschluss zweier Verträge führten. 

Der eine Vertrag sei ein Vergleich zwischen den beiden Regierungen einerseits und den 

Erben nach Baronin R e i n e l t  andererseits. Nach diesem Vergleiche verzichten die Erben 

auf ihre Klagsforderung gegen uns, von der ein Teilbetrag von etwa 40 Millionen Kronen 

rechtlich wohl unbegründet, dagegen ein Teilbetrag von rund 5 Millionen Kronen für die 

Erben prozessual ziemlich aussichtsvoll war. Wir dagegen verzichten auf einen rechtlich 

unbegründet gewesenen Anspruch gegen die Erben auf Herausgabe von Sachen im 

Schätzwerte von 23 Millionen Kronen und auf einen der Rechtslage nach ziemlich 

begründeten Anspruch auf Herausgabe weiterer Sachen im Werte von weniger als 1 Million 

Kronen. Obgleich also die Erben auf mehr verzichtet haben als wir, verpflichteten sich die 

Erben im Vergleiche doch noch zur Zahlung von einer halben Million Lire, also rund fünf 

Millionen Kronen. Der Vergleich müsse demnach als sehr günstig bezeichnet werden. 

Der zweite Vortrag sei ein Übereinkommen zwischen den beiden Regierungen 

untereinander. Hienach werde das gesamte Verlassenschaftsvermögen R e i n e l t , wo immer 

es sich befinde und aus was immer es bestehe, in Durchführung der Artikel 208 und 266 
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letzter Absatz des Staatsvertrages von St. Germain und im Hinblick auf die Bestimmungen 

des Testamentes des Baron Karl R e i n e l t  unter die beiden Regierungen in der Weise 

geteilt, dass 70 % der österreichischen und 30 % der italienischen Regierung zufallen. Die im 

Übereinkommen enthaltenen Durchführungsbestimmungen machen diesen 

Verteilungsschlüssel praktisch für uns noch günstiger und enthalten für uns such mancherlei 

andere Begünstigungen. 

Die Österreich sohin zufallende Quote könne mit etwa 50 Millionen Kronen geschätzt 

werden. 

Da die beiden Verträge, wenngleich sie in manchen Einzelbestimmungen nicht vollauf 

nach unseren Wünschen textiert seien, das Meiste beinhalten was nach langwierigen 

Verhandlungen zu erreichen war und sie auch absolut genommen als äußerst günstig zu 

bezeichnen seien, stelle Redner den Antrag, der Kabinettsrat wolle dem Staatsamte für 

Finanzen die Ermächtigung erteilen, die beiden Verträge unter der Bedingung zu ratifizieren, 

dass auch die italienische Regierung ihnen die Ratifikation erteilt und dass vorher die im Art. 

9 des Vergleiches mit den Erben vorgesehene Vorlage der zum Vergleichsabschlusse 

ermächtigenden Vollmachten der Erben an den Erbenvertreter erfolgt. 

Die vom Erblasser in seinem Testamente an die österreichische Regierung gerichtete Bitte 

müsse wohl als ein rechtsverbindlicher Auftrag im Sinne des § 709 a.b.G.B. angesehen 

werden, jedenfalls aber habe die Regierung die moralische Verpflichtung, den Willen des 

Erblassers zu erfüllen. Hinsichtlich der hiefür zu wählenden Form werde sich das Staatsamt 

für Finanzen mit den interessierten Ressorts in´s Einvernehmen setzen. Der Kabinettsrat wolle 

hiezu die prinzipielle Genehmigung erteilen, worauf das Staatsamt für Finanzen im 

Einvernehmen mit den anderen interessierten Staatsämtern das Weitere veranlassen wird. 

Der Kabinettsrat erhebt die gestellten Anträge zum Beschluss. 

 

8. 

Übereinkommen mit der tschechoslowakischen Regierung, betreffend die Freigabe von 

gesperrten Depots und die gegenseitige Anerkennung der Kontrollbezeichnung von 

Wertpapieren. 

Sektionschef Dr. G r i m m  erinnert, dass gelegentlich der letzten Verhandlungen 

zwischen der österreichischen und tschechoslowakischen Regierung über den Bezug von 

Zucker aus der Tschechoslowakei der Vertreter des tschechoslowakischen 

Finanzministeriums die Erklärung abgegeben habe, sein Ressort könne der weiteren Erfüllung 

des laufenden Lieferungsvertrages nur unter der Voraussetzung zustimmen, dass Österreich 
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vorher die Sperre über die Depots tschechischer Staatsbürger aufhebe, ferner ein 

Übereinkommen über die Verlegung des Sitzes von gesellschaftlichen 

Erwerbsunternehmungen aus Österreich nach dem Gebiete der tschechoslowakischen 

Republik zustandekomme und schließlich die Begleichung der Vorkriegsschulden eine 

Regelung erfahre. 

Bezüglich der Aufhebung der Depotsperre und der gegenseitigen Anerkennung der 

Kontrollbezeichnung von Wertpapieren seien nunmehr endgiltige Vereinbarungen zwischen 

den beiden Regierungen erzielt worden, die nach dem Verlangen der Prager Regierung bis 

zum 12. August l.J. veröffentlicht werden müssen. Unter dieser Bedingung und der weiteren 

Voraussetzung, dass bis zum 30. August auch die Verlautbarung eines Vertrages über die 

Verlegung des Sitzes von Erwerbsgesellschaften erfolge, wolle die tschechoslowakische 

Regierung der Durchführung des Zuckerlieferungsvertrages wegen der noch ausständigen 

Regelung der Vorkriegsschulden keine Schwierigkeiten in den Weg legen. 

Da das geschlossene Übereinkommen die österreichischen Interessen soweit als möglich 

wahre, bitte Redner, der Kabinettsrat wolle dem im Wortlaute vorliegenden Vertrage 

beitreten. 

Der Kabinettsrat beschließt in diesem Sinne. 

 

9. 

Gesetzesbeschluss des niederösterreichischen Landtages, betreffend die Abänderung der §§ 

74 und 80 der niederösterreichischen Gemeindeordnung. 

Staatssekretär B r e i s k y  teilt mit, dass der niederösterreichische Landtag in seiner 

Sitzung vom 23. Juni d.J. einen Gesetzesbeschluss, betreffend die Abänderung der §§ 74 und 

80 der niederösterreichischen Gemeindeordnung gefasst habe. Nach der neuen Fassung wäre 

die Gemeinde berechtigt Zuschläge auf die einzelnen Steuergattungen ungleichmäßig 

umzulegen sowie innerhalb einer und derselben Steuergattung die Zuschläge zu 

differenzieren, und zwar bis zu einem Höchstausmaße des Zuschlages von 100 % bei den 

direkten Steuern (50 % bei Verzehrungssteuern) ohne höhere Genehmigung; bei einem 

Zuschlage von 100 - 300 % der direkten Steuern (50 - 150 % bei Verzehrungssteuern) wäre 

die Bewilligung des Landesrates erst bei noch höheren Zuschlägen ein Landesgesetz 

erforderlich. Dadurch wäre der Einfluss der staatlichen Finanzverwaltung auf die Einhebung 

von differenzierten Gemeindezuschlägen nahezu vollkommen ausgeschaltet. 

Im Hinblick auf den Ablauf der Frist, die am 21. Juni 1920 endigte, sei vom Staatsamte 

für Inneres und Unterricht über Antrag des Staatsamtes für Finanzen gegen diesen 
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Gesetzesbeschluss im telegraphischen Wege Vorstellung erhoben worden. 

Der sprechende Staatssekretär erbitte hiefür die nachträgliche Genehmigung. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Genehmigung. 

 

10. 

Gesetzesbeschlüsse des Salzburger Landtages über die Einhebung von 

Getränkeverbrauchsauflagen in der Stadt Salzburg. 

Staatssekretär B r e i s k y  macht Mitteilung von den Gesetzesbeschlüssen das Salzburger 

Landtages vom 11. Juni 1920, betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 13. Februar 

1920, L.G.Bl. Nr. 67, über die Einhebung einer Gemeindeauflage auf den Verbrauch von Bier 

und gebrannten geistigen Flüssigkeiten in der Stadt Salzburg und betreffend die Abänderung 

des Gesetzes vom 14. Februar 1920, L.G.Bl. Nr. 51 über die Einhebung einer Auflage auf den 

Verbrauch von Wein in der Stadt Salzburg. 

Nach den Gesetzentwürfen solle die Festsetzung der Bier- und Weinauflagen mit einem 

Prozentsatz der durchschnittlichen Kleinverschleißpreise erfolgen. Innerhalb dieser 

Höchstgrenze sollen die Abgaben mit Zustimmung des Landesrates jährlich mit absoluten 

Beträgen bestimmt werden. Hiedurch würde die Einheitlichkeit der Abgabenpolitik illusorisch 

gemacht, es sei denn, dass sich die staatliche Abgabe jeweils der kommunalen anpasse, 

während gefordert werden müsse, dass sich die engere Körperschaft, die Gemeinde der 

weiteren, dem Staate, anpasse. 

Mit Rücksicht auf den Ablauf der Frist, welche am 21. Juli endete, sei vom Staatsamte für 

Inneres und Unterricht über Antrag des Staatsamtes für Finanzen gegen diese 

Gesetzesbeschlüsse im telegraphischen Wege Vorstellung erhoben worden. 

Über Antrag des sprechenden Staatssekretärs erteilt der Kabinettsrat hiezu die 

nachträgliche Genehmigung. 

 

11. 

Expertise über die Frage der Umgestaltung und Weiterführung der staatlichen 

Industriewerke. 
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Staatssekretär H e i n l  erinnert daran, dass der Kabinettsrat in seiner Sitzung am 28. Mai 

d.J. den Staatssekretär für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten ermächtigt habe, über 

die Frage der Umgestaltung und Weiterführung der staatlichen Industriewerke eine Expertise 

zu veranstalten und sodann auf Grund deren Ergebnisse dem Kabinettsrat und dem 

Hauptausschuss antragstellend zu berichten. Redner habe im Einvernehmen mit dem 

Abgeordneten D o m e s  Grundzüge für die Durchführung dieser Expertise, bei welcher auch 

Vertreter des Hauptverbandes der Industrien werden gehört werden, entworfen und erbitte 

sich die Ermächtigung des Kabinettsrates, nach diesen Grundzügen vorgehen zu dürfen. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

12. 

Ausscheidung des ehemaligen Hofstallgebäudes in Wien aus dem ehemals hofärarischen 

Vermögen. 

Staatssekretär H e i n l  knüpft an die wiederholten Verhandlungen im Kabinettsrate über 

die Unterbringung der in ihren Grundzügen durch die Vollzugsanweisung vom 25. Dezember 

1919, B.G.Bl. Nr. 18 ex 1920 in´s Leben gerufenen „Wiener Messe“ im Gebäude der 

ehemaligen Hofstallungen in Wien an und erbittet die Zustimmung des Kabinettsrates zur 

Erlassung einer Vollzugeanweisung, durch welche dieses Gebäude nach § 2 des Gesetzes vom 

18. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 573 aus den dem Kriegsbeschädigtenfond zufallenden 

Vermögenschaften ausgeschieden und der Verfügung des Staatsamtes für Handel und 

Gewerbe, Industrie und Bauten für Zwecke der Wiener Messen überwiesen werden solle. 

Der Kabinettsrat genehmigt die Erlassung der beantragten Vollzugsanweisung. 

 

13. 

Erklärung von Bauten als begünstigte Bauten. 

Aus Anlass mehrerer konkreter Anträge des Staatsamtes für Handel und Gewerbe, 

Industrie und Bauten auf Erklärung von Bauführungen als begünstigte Bauten beschließt der 

Kabinettsrat, die Entscheidung derartiger Fälle dem sachlich zuständigen Staatssekretär zu 

überlassen. 

 

14.  

Festsetzung von Höchstpreisen für Zündhölzchen. 

Staatssekretär H e i n l  unterbreitet dem Kabinettsrat den Entwurf einer 

Vollzugsanweisung über die Festsetzung von Höchstpreisen für Zündhölzchen und berichtet, 
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dass der Hauptausschuss anlässlich der Beratung über deren Genehmigung in der Sitzung 

vom 23. Juli l.J. beschlossen habe, der Regierung mitzuteilen, dass die Erhöhung der bisher in 

Geltung gestandenen Zündhölzchenpreise um 100 % als eine übermäßig große Belastung des 

Konsums angesehen und die Regierung daher ersucht werde, die Vollzugsanweisung vor ihrer 

Verlautbarung nochmals einer Überprüfung zu unterziehen. 

Dabei habe der Hauptausschuss jedoch ausdrücklich festgestellt, dass er selbst mit dem 

Gegenstande nicht mehr zu befassen sein werde. 

Im Hinblicke darauf unterliege die Neuregelung der Höchstpreise für Zündhölzchen 

nunmehr der Beschlussfassung des Kabinettsrates. 

Redner habe in Entsprechung des Auftrages des Hauptausschusses neuerliche Expertisen 

veranstaltet und abermals ein Gutachten der Preisprüfungskommission über die in Aussicht 

genommenen Preise eingeholt; dieses laute dahin, dass niedrigere Ansätze, als die in der 

Vollzugsanweisung vorgesehenen, die Produktionskosten der Zündhölzchenfabriken nicht 

decken würden und diese daher voraussichtlich zur Einstellung der Betriebe gezwungen 

wären. Abgesehen von der sozialen Schädigung, die eine solche Betriebseinstellung zur Folge 

haben müsste, und den üblen Folgen einer Zündhölzchennot in der Bevölkerung, sei gerade in 

der nächsten Zeit eine möglichst intensive Zündhölzchenproduktion im staatlichen Interesse 

dringend erforderlich, da sich die vom Staatsamte für Volksernährung zur Förderung der 

Getreideablieferung durch die Landwirte im Wege der landwirtschaftlichen 

Warenverkehrsstelle eingeleitete Austauschaktion speziell auch auf die Beteilung der 

Landwirte mit Zündhölzchen erstrecke und die Einbeziehung einer ausgiebigen Menge von 

Zündhölzchen in diese Austauschaktion nach dem Dafürhalten des Staatsamtes für 

Volksernährung wesentlich zur Erreichung des gewünschten Erfolges beitragen würde. 

Aus allen diesen Gründen erscheine nach Auffassung der Staatsämter für Handel und 

Gewerbe, Industrie und Bauten und für Finanzen die Neubemessung der Höchstpreise für 

Zündhölzchen in dem vorgeschlagenen Ausmaße als unerlässlich. 

Redner bitte daher, der Kabinettsrat möge die Preisansätze nach dem vorliegenden 

Entwurfe genehmigen und der Erlassung der Vollzugsanweisung zustimmen. 

Der Kabinettsrat beschließt in diesem Sinne. 

 

18. 

Gesetzesbeschluss des Salzburger Landtages, betreffend die Auflassung eines Teiles der 

Altachstraße in Oberndorf als Landesstraße und die Erklärung eines Teiles der 

Brückenstraße dortselbst als solche. 
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Nach dem Vorschlage des Staatssekretärs H e i n l  beschließt der Kabinettsrat von der 

Erhebung einer Vorstellung gegen den gegenständlichen Landtagsbeschluss abzusehen und 

der Kundmachung des Gesetzes zuzustimmen. 

 

16. 

Umgestaltung der Hauptstelle für Volksbekleidung. 

Staatssekretär H e i n l  bespricht die im Jahre 1917 eingeleitete staatliche Aktion zur 

Sicherstellung des Bedarfes der minderbemittelten Bevölkerungsschichten an 

Bekleidungsstücken, die damals zur Errichtung von Landesbekleidungsstellen in den 

einzelnen Ländern und des niederösterreichischen Volksbekleidungsamtes für Wien und 

Niederösterreich geführt haben. Da die Belieferung der Landesbekleidungsstellen mit Waren 

durch die verschiedenen im Kriege geschaffenen Zentralen, wie Baumwoll- und Wollzentrale, 

Lederstelle u.dgl. erfolgte, musste mit der Liquidierung dieser Zentralen zur Leitung und 

Warenversorgung der Landesbekleidungsstellen eine neue Organisation eingerichtet werden, 

als welche die deutschösterreichische Hauptstelle für Volksbekleidung in´s Leben getreten 

sei. Deren Aufgabe habe es gebildet, die noch vorhandenen Bestände der einzelnen Zentralen 

zu übernehmen und im Wege der Landesbekleidungsstellen sowie der ihnen gleichgehaltenen 

großen Konsumentenorganisationen der Bevölkerung zuzuführen. In gleicher Weise habe die 

deutschösterreichische Hauptstelle für Volksbekleidung auch die Textilien und Schuhwaren 

aus der Sachdemobilisierung, soweit sie ihr seitens der Hauptanstalt für Sachdemobilisierung 

überlassen wurden, zur Verteilung gebracht. 

Nunmehr seien alle diese Bestände bis auf geringe Mengen dem Konsum zugeführt 

worden und es ergebe sich die Frage, ob und in welcher Weise für den Bekleidungsbedarf der 

Bevölkerung weiterhin gesorgt werden solle. 

Derzeit bestehen in allen Ländern der Republik Österreich Anstalten, die als 

Landesbekleidungsstellen fungieren. Für Wien und Niederösterreich habe die 

deutschösterreichische Hauptstelle für Volksbekleidung den Wirkungskreis des am 30. Juni 

1920 in Liquidation getretenen niederösterreichischen Volksbekleidungsamtes übernommen 

und dadurch eine Vereinfachung des Apparates und eine Verbilligung der Regien 

durchgeführt. 

In Steiermark und Vorarlberg hatten die Landesbekleidungsstellen bald nach dem 

Umsturze in Erwartung eines Konjunkturumschwunges ihre Tätigkeit eingestellt, doch sei 

auch in diesen beiden Ländern bald wieder die Notwendigkeit erkannt worden, neue Stellen 

mit der Funktion der Landesbekleidungsstellen zu betrauen, um der Bevölkerung wenigstens 
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die aus der zentralen Bewirtschaftung und aus der Sachdemobilisierung stammenden Waren 

zuführen zu können. 

Nach dem gegenwärtigen Stande der Vorräte werde jedoch in Bälde die Belieferung der 

Landesbekleidungsstellen nur noch im Wege der Warenbeschaffung im freien Verkehre 

möglich sein. Obwohl nun ein zentraler Einkauf es zweifellos ermögliche, gewisse Schichten 

der Bevölkerung unter günstigeren Bedingungen zu versorgen, als durch den freien Handel, 

so könne doch eine solche Versorgung nicht dauernd Aufgabe der Staatsverwaltung sein, 

sondern wäre bei Wiedereintritt normaler Verhältnisse dem freien Handel und Gewerbe zu 

überlassen. 

Der sprechende Staatssekretär neige daher zu der Meinung, dass mit dem Aufhören der 

Bestände aus den Zentralen und der Zuschübe aus der Sachdemobilisierung die 

Volksbekleidungsaktion im bisher geübten Umfange allmählich zu beenden wäre. Der Abbau 

der deutschösterreichischen Hauptstelle für Volksbekleidung hätte jedoch in der Art zu 

erfolgen, sie zu der ihr derzeit laut Verordnung vom 25. November 1918, St.G.Bl. Nr. 50 

übertragenen Aufgabe, die öffentlichen Anstalten zu versorgen, auch weiterhin berufen bliebe 

und darin noch weiter ausgestaltet würde. Dies müsste umsomehr der Fall sein, als mit 

Kabinettsratsbeschlusses ganz allgemein die Versorgung der Staatsämter und staatlichen 

Anstalten mit Dienstkleidern im Wege der Naturalbelieferung verfügt wurde. 

Es handle sich somit um Warenbeschaffung in Textilien und Schuhen für Staatsämter, 

Spitäler und sonstige öffentliche Unternehmungen. Zweckmäßigerweise hätten sich auch 

Gemeinde und Land, insbesondere die Gemeinde Wien dieses Apparates zu bedienen. 

Vorkommendenfalls wären auch Notstandsaktionen auf dem Gebiete der Bekleidung für 

einzelne Schichten der Bevölkerung durch diese Stelle durchzuführen. 

Die Heranziehung der deutschösterreichischen Hauptstelle für Volksbekleidung zu dieser 

Aufgabe würde keine Auslagen verursachen, da der notwendige Apparat bereits vorhanden 

sei. Auch verfüge die deutschösterr. Hauptstelle derzeit über Kapitalsreserven und 

Warenbestände, die sofort in den Dienst dieser Aktion gestellt werden könnten. 

Die Erhaltungskosten würden nur einen geringen Zuschlag zu den Gestehungskosten 

erfordern, der im Vergleiche zu den Mehrkosten eines dezentralisierten Einkaufes überhaupt 

nicht in Betracht käme. 

Die innere Einrichtung der deutschösterr. Hauptstelle für Volksbekleidung wäre durch 

Berufung von Vertretern der einzelnen oder zumindest der größeren, an der Versorgung 

interessierten Stellen neben den Vertretern der Nationalversammlung in die Leitung 

entsprechend auszugestalten. Die Leitung hätte aber lediglich die Aufgabe, richtunggebend 
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die administrativen Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zu beraten und zu 

beschließen. 

Für den Einkauf der Waren wäre unter fallweiser Zuziehung branchekundiger Fachleute 

eine Einkaufskommission zu bestellen, welche jedoch von sämtlichen Lieferungen im Voraus 

ausgeschlossen sein müssten. Diese Fachbeiräte hätten ausschließlich ihr Gutachten 

abzugeben, während die Beschlussfassung nur der Einkaufskommission, beziehungsweise der 

Leitung zustünde. 

Der sprechende Staatssekretär erbitte mithin die Genehmigung des Kabinettsrates für die 

vorstehend erörterten Grundsätze und die Ermächtigung, die erforderlichen Verhandlungen 

mit den in Betracht kommenden Staatsgütern in die Wege zu leiten. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r  äußert Bedenken, ob es zulässig sei, die Betriebsüberschüsse 

der Volksbekleidungsstelle, die das Ergebnis der Geschäftsbeziehungen mit der Gesamtheit 

der Bevölkerung darstellen, nunmehr für die Zwecke eines beschränkten Personenkreises 

nutzbar zu machen. Die Liquidierung der Volksbekleidungsaktion schließe ferner die Gefahr 

in sich, dass die Bevölkerung im kommenden Herbst keine Möglichkeit mehr haben werde, 

sich zu erschwinglichen Preisen die notwendigen Bekleidungsartikel zu beschaffen. 

Redner ersuche daher, das Staatsamt für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten möge 

dem Kabinettsrate vor der endgiltigen Beschlussfassung im Gegenstande einen Bericht 

darüber erstatten, wie die weiteren Vorsorgen für die Sicherstellung der Volksbekleidung 

gedacht seien. 

Staatssekretär H e i n l  erwidert, dass bei der gegenwärtigen Marktlage die Hauptstelle 

nicht mehr günstiger einkaufen könne, als der freie Handel und die 

Konsumentenorganisationen. Ihr weiterer Betrieb würde also für die Versorgung der 

Bevölkerung keine Erleichterung, sondern nur eine Konkurrenzierung des Handels und der 

Konsumentenorganisationen mit sich bringen. Für einen Großteil der Bevölkerung bleibe 

übrigens die Deckung des Bedarfes an Kleidern dadurch vorgesehen, dass unter Beteiligung 

der Großeinkaufsstelle der Konsumvereine, dann der landwirtschaftlichen 

Warenverkehrsstelle und des Staates die Bildung einer Aktiengesellschaft 

gemeinwirtschaftlichen Charakters im Zuge sei, durch welche die Angehörigen der 

Konsumentenorganisationen beliefert werden sollen. Das Projekt habe bereits die 

Zustimmung der maßgebenden politischen Faktoren gefunden und stehe nahe vor seiner 

Durchführung. 

Staatssekretär H a n u s c h  bemerkt, dass die Hauptstelle für Volksbekleidung jedenfalls 

nicht früher in Liquidation treten und darüber auch keine Verlautbarung erfolgen dürfe, bevor 
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nicht diese neue Unternehmung tatsächlich besteht und den Beweis ihrer Zulänglichkeit 

erbracht hat. 

Der Kabinettsrat genehmigt sohin den Vorschlag des Staatssekretärs H e i n l, mit dem von 

Staatssekretär H a n u s c h  gemachten Vorbehalt und ladet den Staatssekretär für Handel und 

Gewerbe, Industrie und Bauten ein, zunächst noch den von Staatssekretär Dr. R e n n e r  

gewünschten Bericht dem Kabinettsrate zu erstatten. 

 

17. 

Liquidierung des Kompensationsvertrages mit der tschechoslovakischen Regierung vom 12. 

März 1919. 

Staatssekretär H e i n l  führt aus, dass im Zusammenhange mit dem 

Zuckerlieferungsvertrage vom März 1920 mit der tschechoslovakischen Regierung auch ein 

Kompensationsvertrag vom 12. März 1919 abgeschlossen worden sei. Dieser Vertrag sehe die 

Verpflichtung der österreichischen Regierung vor, für eine bestimmte Menge von 

Kompensationswaren die Ausfuhrbewilligung zu erteilen. 

Anknüpfend an diesen Vertrag habe nun die tschechoslovakische Regierung gelegentlich 

der jüngsten Verhandlungen über die Durchführung der Zuckerlieferungsverträge vom März 

1919, sowie vom Jänner und März 1920 erklärt, sie werde die weiteren Zuckerlieferungen 

insolange einstellen, als nicht der erwähnte Kompensationsvertrag restlos erfüllt sei. Dabei 

habe die tschechische Regierung die mit dem tatsächlichen Vertragsbestimmungen in 

Widerspruch stehende Auffassung vertreten, dass sich die Verpflichtung Österreichs nicht in 

der Erteilung von Ausfuhrbewilligungen erschöpfe, sondern eine direkte Lieferungspflicht für 

die bedungenen Kompensationsgüter beinhalte. 

Die darüber mit den Vertretern der tschechoslovakischen Regierung gepflogenen weiteren 

Verhandlungen konnten unter dem Eindrucke der angedrohten Einstellung der 

Zuckerlieferungen zu keinem anderen Ergebnis führen, als dass die österreichischen Vertreter 

schließlich vorbehaltlich der Genehmigung der Regierung die Verpflichtung übernahmen, die 

im Kompensationsvertrage festgesetzten Artikel, bis auf einzelne einvernehmlich, aber gegen 

Reduzierung der Zuckermengen ausgeschiedene Waren, in den vereinbarten Höchstmengen 

zu dem Durchschnittspreise aus der Zeit vom März bis Dezember 1919 zur Ablieferung zu 

bringen. 

Nach dem Antrage des sprechenden Staatssekretärs genehmigt der Kabinettsrat diese 

Abmachungen und beschließt das Warenverkehrsbureau und die Metallstelle zu beauftragen, 

alles Erforderliche zu veranlassen, damit die in der Verhandlungsschrift festgesetzten Mengen 
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an Kupfer, Gussmessing, Patronenhülsen und Ferrosilizium angekauft, bis zum 15. August 

1920 der tschechoslovakischen Regierung zum Kaufe angeboten und unter den vereinbarten 

Voraussetzungen bis zum 30. September 1920 geliefert werden. 

 

18. 

Vollzugsanweisung, betreffend die Anwendung der Vertragszölle und der Zollbegünstigungen 

bei der Einfuhr zur See. 

Staatssekretär H e i n l  legt dar, dass mit Ratifikation des Friedensvertrages Österreich 

verpflichtet sei, den ehemals feindlichen Staaten, soweit sie den Friedensvertrag ratifiziert 

haben, für 6 Monate die Vertragssätze des Zolltarifes nach dem Stande vom 28. Juli 1914 

einzuräumen. 

Diese Sätze gelten heute schon für die neutralen Staaten, mit denen wir in einem 

Handelsvertragsverhältnis stehen; ausgeschlossen davon seien heute nur noch jene der 

ehemals feindlichen Staaten, die noch nicht ratifiziert haben, wie insbesondere die 

Vereinigten Staaten von Amerika, Belgien und Rumänien, sowie jene Staaten, mit denen wir 

in keinem Vertragsverhältnis stehen, wie Argentinien und Ungarn. 

Die Versagung der Meistbegünstigung aus formalen Gründen an die Vereinigten Staaten 

und Argentinien würde nun angesichts der Hilfeleistung, die uns beide Staaten während der 

Nachkriegszeit haben angedeihen lassen, einen üblen Eindruck hervorrufen. Ebenso erscheine 

es aus politischen Rücksichten opportun, die Meistbegünstigung schon jetzt auch auf Belgien 

und Rumänien auszudehnen, umsomehr, als diese Staaten die Meistbegünstigung nach 

Vollzug der Ratifikation, also in einem relativ doch sehr kurzen Termin ohnedies bekommen 

müssten; wirtschaftlich habe dies keine Bedeutung, weil wir mit Belgien gegenwärtig nur 

einen Warenverkehr von sehr untergeordneter Bedeutung unterhalten und aus Rumänien nur 

Waren beziehen, die ohnedies zollfrei sind. Ungarn wende uns gegenüber allerdings seinen 

autonomen Tarif an, aber auch hier sei die Einräumung unseres Vertragstarifes unbedenklich, 

weil wir aus Ungarn zumeist zollfreie Artikel beziehen und wir in Ungarn, das seinen 

autonomen Tarif allen Staaten gegenüber anwendet, mit unserem Export nicht differenziert 

werden. 

Abgesehen hievon erscheine es zollpolitisch nicht erwünscht, durch eine unterschiedliche 

Behandlung der Einfuhr einzelnen Staaten am Inlandsmarkt eine Vorzugsstellung 

einzuräumen, da die den begünstigten fremden Staaten eingeräumten Zollermäßigungen für 

den Inlandsverbrauch umsoweniger wirksam werden, je kleiner der Kreis der begünstigten 

Staaten ist. Auch zolltechnisch stoße eine differenzielle Behandlung der verschiedenen 
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Provenienzen auf außerordentliche Schwierigkeiten. 

Deutschland, das sich in derselben Lage befinde wie Österreich, bringe ebenfalls die im 

Friedensvertrage stipulierten Zollbegünstigungen unterschiedslos auf alle Staaten zur 

Anwendung. 

Von diesen Erwägungen ausgehend, beabsichtige Redner die Erlassung einer 

Vollzugsanweisung, die für die Provenienzen aller Staaten die Anwendung unseres 

Vertragstarifes anordne. Eine weitere Bestimmung darin sichere die Durchführung des 

Artikels 221 des Friedensvertrages über die Fortdauer der Begünstigung unseres Tarifes bei 

der Einfuhr zur See durch die Anordnung, dass die Waren, die auf diese Begünstigung 

Anspruch erheben, die Einfuhr über Häfen der ehemaligen Monarchie nachweisen und im 

gebundenen Verkehr unseren Zollämtern gestellt werden müssen. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage für die Vollzugsanweisung bilde, da sie über die 

Verpflichtung des Friedensvertrages hinausgehen solle, das wirtschaftliche 

Ermächtigungsgesetz. 

Der Kabinettsrat genehmigt die Erlassung der Vollzugsanweisung in der vom 

Staatssekretär für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten beantragten Fassung. 






















































































































































